
Auszug aus der Präventionsvereinbarung 

Geltungsbereich   § 2

 die Evangelische Kirche in Deutschland mit ihren gesamtkirchlichen Einrichtungen, 
Werken und Diensten, 

 die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands mit ihren gesamtkirchlichen 
Einrichtungen, Werken und Diensten, 

 die Evangelische Kirche der Union mit ihren gesamtkirchlichen Einrichtungen, Werken 
und Diensten, 

 die Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland mit allen Kirchenkreisen, 
Dekanaten, Propsteien, Kirchengemeinden und sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen sowie deren Einrichtungen, sofern diese 
Einrichtungen keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen. 

 


